
Botschaft zum 
Beschlussentwurf betreffend die Finanzierung und Umsetzung des POLYCOM-
Funknetzes Wallis 2007 bis 2013 
 

Der Staatsrat des Kantons Wallis 

an den 

Grossen Rat 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete 
 
Es ist uns eine Ehre, Ihnen das Kreditbegehren für die Erneuerung der Infrastrukturen und Funkausrüstungen 
aller kantonalen Sicherheits- und Rettungsinstanzen zur Genehmigung zu unterbreiten. Es stützt sich auf die 
Tätigkeiten der Arbeitsgruppe POLYCOM VS, die Überwachung des Dossiers durch die technische Abteilung 
der Kantonspolizei und die in diesem Projekt gemachten Erfahrungen der Nachbarkantone und 
Partnerinstanzen des Bundes. 
 
 
 
1. EINLEITUNG 
 
1.1 Notwendigkeit eines neuen Funknetzes 

Das der Bevölkerung gewährleistete Sicherheitsniveau hängt hauptsächlich von einem raschen Eingriff 
der zuständigen Instanzen, den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, insbesondere im Bereich der 
Telekommunikation, und der Koordinationsfähigkeit der Einsatzkräfte ab. 
 
Bei der Beurteilung des vorliegenden Berichtes, dessen einziges Ziel darin liegt, unseren Kanton in das 
nationale Sicherheitsfunknetz POLYCOM zu integrieren, ist dieses Grundprinzip stets vor Augen zu 
halten. Die Eingliederung erfolgt durch die Errichtung eines kantonalen Teilnetzes sowie den Erwerb von 
tragbaren und mobilen Endgeräten für sämtliche Partner der Sicherheits- und Rettungsinstanzen. 

 
 
1.2 Entstehung von POLYCOM 

Die Kompatibilitätsprobleme in der Kommunikation zwischen Sicherheitspartnern hat die 
Schweizerische Polizeitechnische Kommission (SPTK) dazu bewegt, den Bund von der Notwendigkeit 
eines einheitlichen, modernen, digitalen und abhörsicheren Sicherheitsfunknetzes zu überzeugen. 

 
 
1.3 Chronologie des Bundesnetzes POLYCOM 

Im Jahre 1996 wird TETRAPOL als technischer Standard gewählt. Swisscom wird beauftragt, die 
Infrastrukturen dieses Netzes in der gesamten Schweiz aufzubauen. Die vom französischen Unternehmen 
EADS hergestellten technischen Ausrüstungen TETRAPOL werden in der Schweiz exklusiv durch 
Siemens vertrieben. Das System wird POLYCOM genannt. 
 
Die Funknetze der Sicherheitskräfte benutzen zurzeit unterschiedliche Frequenzbänder. Die 
Kantonspolizeien, Feuerwehren und Rettungsdienste teilen sich Kanäle im Bereich der 160 MHz. Die 
Gemeindepolizeien kommunizieren untereinander im Bereich der 460 MHz, die zivile und militärische 
Sicherheit wiederum im Bereich der 80 MHz. 
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Eine Funkkommunikation zwischen diesen Partnern ist somit unmöglich. Um eine Kommunikation 
untereinander zu ermöglichen, müssen kostspielige technische "Übergänge" installiert werden, deren 
Betrieb beschränkt und kompliziert ist. 
 
Nach der Einrichtung eines Pilotnetzes im Tessin entschied Swisscom im April 1999, sich vom Projekt 
zurückzuziehen. Im Herbst des selben Jahres bestellte das Grenzwachtkorps (GWK) ein die gesamte 
Schweiz auf 10 bis 30 km abdeckendes Netz. Somit entstand die erste Etappe der Netzinfrastruktur. Am 
21. Februar 2001 entschied der Bundesrat, die Hälfte der Gesamtkosten von schätzungsweise CHF 
420'000'000.-- zu finanzieren, als Beteiligung des Bundes am Projekt POLYCOM. 
 
Die Projektführung auf Bundesebene wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) 
gewährleistet, welches dem Bundesamt für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) 
unterstellt ist. 
 
 

1.4 Stand der Netze in den Kantonen und beim Bund 
Zurzeit ist das POLYCOM-Netz in den Kantonen Thurgau, Aargau, Neuenburg, Glarus und Nidwalden 
in Betrieb. In den Kantonen Schaffhausen, Jura, Tessin und Genf ist das Netz für das Grenzwachtkorps 
(GWK) teilweise in Betrieb. In Lausanne ist das Netz auch für die Stadtpolizei in Betrieb. 
 
Zurzeit wird POLYCOM in den Kantonen und Halbkantonen Waadt, Bern, Solothurn, Basel-Stadt, 
Basel-Land, Uri, Zurich und Schaffhausen realisiert. In den Kantonen Freiburg, Wallis, Tessin, 
Graubünden, Luzern, St. Gallen und Obwalden läuft die Planungsphase (die Behörden von Obwalden 
haben sich nach dem Hochwasser von 2005 für den Beitritt zum Projekt POLYCOM entschieden). 
 
Der Kanton Genf hat im Juni 2007 seinen Beitritt zum nationalen Sicherheitsfunknetz POLYCOM mit 
einem Betrag von CHF 31'278'898.-- erklärt. In den Halbkantonen Appenzell Innerrhoden und Appenzell 
Ausserrhoden laufen zurzeit die Abklärungen für den Beitritt zum POLYCOM-Netz. 
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1.5 Andere Länder, welche die Technologie TETRAPOL einsetzen 
Die Technologie TETRAPOL wird in Frankreich bereits für das Innenministerium (Programme 
ACROPOL und ANTARES) und die Gendarmerie (Programm RUBIS) eingesetzt. Auch die 
französischen Feuerwehren sind daran, ein nationales Netz aufzubauen. 
 
Das gesamte Gebiet Spaniens ist für die Guardia Civil mit dem Netz TETRAPOL ausgerüstet. Bei den 
Attentaten vom 11. März 2005 in Madrid hat sich diese Ausrüstung bestens bewährt, währenddessen die 
mobilen und fixen Telefonnetze überlastet waren. 
 
Die deutsche Armee hat über 10'000 Endgeräte und 30 Teilnetze in Auftrag gegeben. 
 
 

1.6 Aktuelle Situation in unserem Kanton 
Die kantonalen Sicherheits- und Rettungsinstanzen benutzen zurzeit analoge Funkinstallationen, welche 
eine gewisse Anzahl Nachteile sowie potentielle oder festgestellte Mängel aufweisen, namentlich:  
- Die Kommunikationen sind nicht verschlüsselt und können anhand eines einfachen Frequenzscanners 

abgehört werden. Dieses Fehlen an Vertraulichkeit ist ein Nachteil für die korrekte Behandlung der 
Informationen und beeinträchtigt die Ausführung der polizeilichen Aufgaben. 

- Die Kommunikation zwischen den verschiedenen kantonalen Instanzen bzw. mit Instanzen anderer 
Kantone ist mühsam, was sich nachteilig auf die Koordination und die Effizienz der Einsätze 
auswirkt. 

- Technisch gesehen können die seit über 30 Jahren in Betrieb stehenden Funknetze und -ausrüstungen 
nicht mehr weiter instandgehalten werden. 

- Die Reorganisation der Fachunternehmen führte zu einer Zerlegung der Strukturen in der Schweiz 
und zu einer Zerstreuung des Fachwissens. Als Beispiel erwähne man die bei der Kantonspolizei seit 
1980 eingesetzten Funkgeräte SE 140, welche seit 1995 nicht mehr hergestellt werden! 

- Die Zuverlässigkeit sowie der Fortbestand dieser Netze können deshalb nicht mehr gewährleistet 
werden. Die betroffenen Dienststellen können weder leistungsfähige und ständige Verbindungen 
sicherstellen, noch ihre beschädigten Geräte ersetzen. 

 
Angesichts der obigen Ausführungen ist es extrem dringend, diese veralteten Ausrüstungen zu 
modernisieren. 

 
 
 
2. POLYCOM 
 
2.1 Beschreibung von POLYCOM 

Wir haben die Absicht, ein Teilnetz des neuen nationalen, auf dem technischen Standard TETRAPOL 
basierenden Sicherheitsfunknetzes POLYCOM zu erstellen und zu betreiben. Dieses Netz besteht aus 
Verwaltung, Vermittlung, Radiokommunikation sowie tragbaren und mobilen Endgeräten. 
 
POLYCOM bezeichnet das nationale Sicherheitsfunknetz, welches die verschiedenartigen analogen 
Systeme, welche in der Schweiz zurzeit eingesetzt werden, ersetzen soll. Es bietet eine einheitliche 
Infrastruktur, welche sich alle Sicherheits- und Rettungsinstanzen des Bundes, der Kantone und der 
Gemeinden teilen. 
 
Das nationale Netz wird durch die Vermaschung aller Teilnetze der Kantone realisiert, wobei die 
Kompatibilität und die Koordination auf Schweizer Ebene durch den Bund und die durch ihn erlassenen 
Empfehlungen gewährleistet wird. Die Armee installiert ihre drei Kommunikationsknoten (MSW) bis 
Ende 2007 im Gebäude der Kantonspolizei. 
 
Bisher haben die Konferenzen der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, der Militärverwaltung und 
des Zivilschutzes, der Feuerwehr und des öffentlichen Gesundheitswesen ihr Einverständnis zum 
POLYCOM-Netz gegeben und sich dazu verpflichtet, ihre Funknetze anzupassen, um den 
grenzübergreifenden Bedürfnissen zu entsprechen. 
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Im Wallis wurde im Frühjahr 2000 die Arbeitsgruppe POLYCOM VS gebildet, um eine 
Machbarkeitsstudie durchzuführen bezüglich dem Ersatz der bestehenden Ausrüstungen durch ein 
kantonales Teilnetz POLYCOM. Diese Gruppe vereint verschiedene Vertreter und Benutzer:  

- der kantonalen Dienststelle für Informatik, 
- der Kantonspolizei, 
- der Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär, 
- der Dienststelle für Strassen- und Flussbau, 
- der Dienststelle für Gesundheit, darunter die Kantonale Walliser Rettungsorganisation, 
- der Gemeindepolizeien. 
 
Das Netz POLYCOM VS wird nicht nur von den vorerwähnten kantonalen und kommunalen Instanzen, 
sondern auch von folgenden Partnern benutzt: 
 
Benutzer des Bundes: 
- die Bundespolizei, 
- das Grenzwachtkorps (GWK), 
- die Gruppe für Rüstung (GR), 
- das Bundesamt für Zivilschutz (BZS), 
- das Bundesamt für Strassen (ASTRA). 
 
Benutzer des Kantons: 

- die Dienststelle für Jagd und Fischerei, 
- die Strafanstalten, 
- die Partnerunternehmen der KAZE. 

 
POLYCOM ermöglicht all diesen Instanzen, völlig unabhängig voneinander zu arbeiten, was ihre 
eigenen Tätigkeiten anbetrifft, bei gemeinsamen Einsätzen jedoch untereinander zu kommunizieren, 
insbesondere bei der Einrichtung der KAZE (Kantonale Katastrophenzelle). 

 
 
 
3. TECHNISCHE ASPEKTE 
 
3.1 Erhebung der Bedürfnisse der Benutzer 

Es wurde ein Inventar der Bedürfnisse der Walliser Benutzer im Bereich der Radiokommunikation 
erstellt, um die Anforderungen an das neue Netz festzulegen und die technischen Infrastrukturen zu 
dimensionieren. Die Erhebungen wurden bei allen Instanzen durchgeführt und konsolidiert. Sie dienten 
als Dimensionierungsgrundlagen des Netzes sowie zur Analyse der Netzkapazitäten. 

 
 
3.2 Wahl des Systems 

Um die Kompatibilität der kantonalen Netze untereinander sicherzustellen, hat der Bund für die 
Gesamtrealisation POLYCOM unter dem technischen Standard TETRAPOL gewählt. 
 
Es handelt sich um eine digitale Zellfunktechnologie mit integriertem Verschlüsselungssystem, welche 
durch EADS (Frankreich) entwickelt und hergestellt wird. Der Fortbestand und die Produktion des 
Systems sind bis ins Jahr 2018 gewährleistet. 

 
 
3.3 Beschreibung des kantonalen Netzes POLYCOM 

Das Walliser Netz sollte zwischen 70 und 75 Basisstationen (BS) umfassen, welche das gesamte 
Kantonsgebiet abdecken, sowohl die Strecke der Patrouille des Glaciers wie auch die Winter- und 
Sommer-Höhenwege. 
 
Die Anzahl Standorte hängt von der benutzten Technologie ab. Die hohen Investitionskosten für die 
Erstellung der Standorte fallen nur einmal an und dienen als Grundlage für alle zukünftigen 
Entwicklungen. 
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Die Implementierung und die Anzahl Basisstationen (BS), welche das Netz vermaschen, wurden 
aufgrund einer Gesamtstudie definiert, welche das gesamte Bundesgebiet umfasst und auf nachstehender 
Karte aufgezeigt sind. 
 
Aus Gründen der Sicherheit und des Funkverkehrs wurde das kantonale Netz in drei Regionen aufgeteilt: 
Oberwallis, Mittelwallis und Unterwallis. Die technischen Ausrüstungen, welche diese Regionen 
abdecken, werden durch Computer, d. h. drei Hauptvermittler (MSW), gewährleistet. Diese Computer 
sowie 9 weitere Nebenvermittler (SSW) werden in den entsprechenden Regionen installiert. 
 

 
Der "Backbone" verbindet all diese Ausrüstungen untereinander. Er wird aus etwa 160 
Richtfunkstrecken bestehen, welche diese Basisstationen (BS) verbinden. 
 
Diese Funktechnologie ermöglicht die Übermittlung von Daten auf relativ lange Distanzen. Ein weiterer 
grosser Vorteil ist, dass sie auch bei Unwettern bestens funktioniert, da Probleme wegen durch 
Hochwasser, Lawinen oder Erdrutschen beschädigten oder abgerissenen Kabeln vermieden werden. Die 
Glasfaser- und Kupferleitungen bieten eine sehr hohe Redundanz des Richtfunks. 
 
Die Benutzerschnittstellen für die Funkzentralen werden in Sitten und Noës sowie bei der Zentrale 144 
eingerichtet. Sie ermöglichen nicht nur, mit den Benutzern zu kommunizieren, sondern auch das Netz für 
die Bedürfnisse eines Spezialeinsatzes zu parametrisieren. 
 
Eine Zentrale für die Überwachung und die technische Verwaltung des Netzes wird in den Lokalitäten 
der Kantonspolizei eingerichtet. Sie ermöglicht eine ständige Fernüberwachung des reibungslosen 
Betriebes aller Netzbestandteile. 
 
Ferner gewährleistet sie die Sicherheit des Netzes, indem sie nur Benützer mit Zugriffsrechten zulässt, 
die Chiffrierschlüssel verwaltet und verlorene oder gestohlene Endgeräte sperrt. 
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Die Benutzer der kantonalen und kommunalen Instanzen verfügen über fixe Stationen, mobile und 
tragbare Endgeräte. 
 
Jede Instanz kann ihre Tätigkeiten auf völlig unabhängige Weise ausführen, bei gemeinsamen Einsätzen 
jedoch mit seinen Partnern kommunizieren. 
 
 

3.4 Vergleichsanalyse 
Die Bedürfnisse der Benutzer wurden aufgrund der technischen Möglichkeiten von POLYCOM 
optimiert. 
 
- Die Funkplanung wurde durch die Benutzer genehmigt und entspricht ihren Bedürfnissen. 
- Die Planung des "Backbone" (Verbindungen zwischen Standorten und Vermittlern) wird in der 

Detailstudie verfeinert. 
- Aus den bereits erwähnten Gründen (siehe Ziffer 1.3) besteht die Infrastruktur ausschliesslich aus 

POLYCOM-Ausrüstungen von Siemens. Diese erfüllen die Grundbedürfnisse der Benutzer. 
 
Das neue Funksystem ermöglicht auch die Übermittlung von Daten, was bei den bisherigen Netzen nicht 
der Fall ist. Diese Funktion kann unter anderem für die Abfrage von Datenbanken, die Fahrzeugortung 
und die Übermittlung von Informatikdateien benutzt werden. 
 
 

3.5 Betriebskonzept POLYCOM Wallis 
Die Ziele und Auflagen dieses Netzbetriebes wurden wie folgt festgesetzt: 

A. Der Betrieb und die leistungsfähige Führung des Systems gewährleisten die Effizienz der 
Investitionen POLYCOM VS an der Front. 

B. Der Betrieb muss vom Kanton übernommen werden.  
C. Das verfügbare Personal ist nicht ausreichend, um den Betrieb und den Unterhalt des neuen 

Netzes sicherzustellen. Die Anstellung von drei speziell in der Technologie des neuen Netzes 
POLYCOM VS ausgebildeten Ingenieuren ist unerlässlich. 

 
 
 
4. ZEITPLAN 
 
4.1. Einleitung 

Der Realisierungsplan von POLYCOM VS richtet sich nach der Notwendigkeit, die bestehenden 
Systeme zu erneuern und in das nationale Sicherheitsfunknetz eingegliedert zu werden. Nebst dem 
veralteten Material, sprechen folgende Gründe für eine äusserst dringende Realisierung von POLYCOM 
VS: 
- Das Grenzwachtkorps (GWK) hat seine Ausrüstungen für das Netz POLYCOM Wallis bereits 

bestellt. 
- Das GWK muss den Walliser Teil im Jahre 2008 / 2009 realisieren, um die Implementierung seines 

Randnetzes in allen Schweizer Grenzgebieten zu aktivieren. 
- Wenn unser Kanton seine Beteiligung an POLYCOM hinauszögert, wird das GWK gezwungen sein, 

ein Walliser Teilnetz zu erstellen, welches lediglich auf seine Bedürfnisse ausgerichtet ist und unsere 
Anforderungen nicht berücksichtigt. 

- Wir verlieren somit die Beteiligung des GWK und eine spätere Fusion beider Netze würde 
vollumfänglich zu Lasten unseres Kantons gehen. Diese Einschätzung stützt sich auf eine Studie 
der Kantone Waadt und Genf. Sie liegt schätzungsweise zwischen 11 und 13 Millionen CHF. 
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4.2 Die Projektplanung sieht folgende Etappen vor: 
 

2007 Genehmigung durch den Staatsrat und den Grossen Rat. 
Vergabe des Mandats für die Detailstudie. 
Installation eines MSW durch die Armee im Gebäude der Kantonspolizei, für 
die Euro 08. 

2008 - 2009 Ende der Detailstudie. 
Baubeginn der Standorte und Verbindungen durch den GWK. 
Baugesuche und -bewilligungen. 
Implementierung und Installation des "Backbone", um die Basisstationen des 
GWK mit den MSW und SSW zu verbinden. 

2010 - 2011 Erstellung der kantonalen Standorte. 
Konfiguration und Fabriktests der Ausrüstungen. 

2011 - 2012 Ausbau der Infrastrukturen. 
2012 - 2013 Fertigstellung des Netzes und der Infrastrukturen. 

Abnahme und Inbetriebnahme. 
 
 
 
5. FINANZIELLE ASPEKTE 
 
Alle Preise sind in Schweizer Franken, ohne MwSt. 
 
5.1 Investitionskosten 

Die umfangreiche Bundesregelung POLYCOM, welche auf der Homepage des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz (http://www.polycom.admin.ch) bestellt werden kann, legt die Modalitäten 
betreffend die Kostenübernahme des Teilnetzes (kantonal), der Endgeräte und Zentralen durch den Bund 
und den betroffenen Kanton fest. 
 
Die finanzielle Beteiligung des Bundes erfolgt hauptsächlich in Form von Leistungen. Diese Beteiligung 
beträgt schätzungsweise CHF 40'000'000.--. 
 
 

5.2 Grundsatz der Beteiligung: 
Die Beteiligung ist auf folgende Grundsätze aufgebaut: 

- die 3 Hauptvermittler (MSW) und die 9 Nebenvermittler (SSW) werden vollumfänglich von der 
Gruppe für Rüstung übernommen; 

- das GWK übernimmt 40 oder 41 der vorgesehenen Basisstationen; 
- ASTRA übernimmt alle Infrastrukturen der Tunnels; 
- ASTRA übernimmt und beteiligt sich finanziell an den Basisstationen, welche die RN9 

abdecken, sowie die Passzufahrten zum Grossen-Sankt-Bernhard und Simplon; 
- das BZS liefert 285 Endgeräte an die DZSM und beteiligt sich finanziell mit einem Betrag von 

ungefähr CHF 1'000'000.--. 
 
Die Gesamtkosten für die Infrastruktur des Netzes POLYCOM VS werden auf CHF 70'000'000.-- 
veranschlagt. 
 
Dieser Betrag umfasst die Lieferung und Montage der Ausrüstungen, die Erstellung der Standorte sowie 
die Kosten für Projektstudie und Bauleitung. 
 
 

5.3 Kantonale Beteiligung 
Unser Anteil am Gesamtbetrag für die Infrastruktur des kantonalen Teilnetzes wird, nach Abzug der 
Beteiligung des Bundes (Richtbetrag), wie folgt berechnet: 
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Bezeichnung Kosten Total

Totalbetrag 70'000'000

Beteiligungen
Grenzwachtkorps (Richtbetrag) 24'000'000
Generalstab (Richtbetrag) 8'000'000
Bundesamt für Strassen (Richtbetrag) 7'000'000
Bundesamt für Zivilschutz 1'000'000

40'000'000

Saldo der Infrastruktur zu Lasten des Kantons 30'000'000
 

 
Für die gesamte Ausrüstung der Zentralen sowie die tragbaren und mobilen Endgeräte übernimmt 
der  Kanton ohne Beteiligung des Bundes folgende Kosten: 
 

Bezeichnung Kosten Total

3 Schnittstellen für die Zentralen 750'000
300 mobile Funkgeräte 1'259'400
900 tragbare Funkgeräte und Zubehör 3'221'669
14 fixe Funkgeräte Desktop 80'766
10 tragbare Funkgeräte Coverts, Discrets 66'810
3 IDR-Relais und Gatepro-Übergänge 221'355

Erwerb der tragbaren und mobilen Geräte zu Lasten des Kantons 5'600'000

 
 
5.4 Finanzplan 
 

Variante 1: Investition des Kantons 
Gemäss Arbeitsplan wird der Investitionskredit des Kantons unter den Dienststellen des Staates 
aufgeteilt und zwischen 2008 und 2013 wie folgt verteilt: 
Die Einzelheiten sind in der Offerte von Siemens aufgeführt (Beilage 3).  
 

Jahr Betrag Detail der Phasen 

2007  Entscheid des Staatsrates und des Grossrates  

2008 2'000'000 Auftragsvergabe für Detailstudie 

Hauptgebäude der Kantonspolizei, Installation und 
technische Ausrüstungen für MSW (Vermaschung 
POLYCOM CH für Euro 08) 

Baugesuche und -bewilligungen 

2009 5'000'000 Ausbau des Richtfunknetzes, welches alle 
Basisstationen verbindet 

Installation des Teilnetzes mit dem GWK 

2010 

 

6'000'000 Erwerb und Installation unserer Basisstationen des 
kantonalen Teilnetzes POLYCOM 

Teilweise Inbetriebnahme 
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2011 6'000'000 Erwerb und Installation unserer Basisstationen des 
kantonalen Teilnetzes POLYCOM 

Erwerb der Endgeräte und Handgeräte POLYCOM 

Teilweise Inbetriebnahme 

2012 8'300'000 Erwerb und Installation unserer Basisstationen des 
kantonalen Teilnetzes POLYCOM 

Erwerb der Endgeräte und Handgeräte POLYCOM 

Teilweise Inbetriebnahme 

2013 8'300'000 Erwerb der Endgeräte und Handgeräte POLYCOM 

Inbetriebnahme, Betrieb und Schlusstests 

 
 
Variante 2: Leasing durch Swisscom Broadcast 
Wir haben auch die Variante eines Leasings durch Swisscom Broadcast (Beilage 1) geprüft. Sie wurde 
jedoch aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt: 
 

- Das Swisscom Broadcast Leasing umfasst lediglich die POLYCOM-Ausrüstungen, 
- die tragbaren und mobilen Endgeräte sind im Leasing nicht inbegriffen, 
- die Infrastrukturen der BS und Standorte, welche nicht zu Swisscom Broadcast gehören, 

werden nicht bezahlt, 
- hohe Leasingkosten für eine Miete von 10 Jahren, 
- Ingenieurkosten und Betreuung der Arbeiten gehen zu Lasten des Kantons, 
- Miete und Kosten für Standorte, welche nicht zu Swisscom Broadcast gehören, gehen zu 

Lasten des Kantons, 
- der Kanton ist nicht Eigentümer der Standorte in Zukunft. 

 
5.5 Betriebskosten 
 

Der Bund, insbesondere das GWK, hat sich bereit erklärt, am Betrieb des Teilnetzes POLYCOM Wallis 
teilzunehmen. Die Bedingungen dieser Partnerschaft werden in einer späteren Vereinbarung festgelegt. 
 
Die Armee beteiligt sich mit einem jährlichen Beitrag an den Kanton von CHF 360'000.--, was dem 
Unterhalt der 3 MSW und der 9 SSW entspricht. 
 
Der verbleibende kantonale Anteil der Betriebskosten wird unter den verschiedenen Benutzern gemäss 
den in Betrieb genommenen Ausrüstungen aufgeteilt. 
 
Ab Inbetriebnahme von POLYCOM beträgt der Gesamtbetrag für den Betrieb ca. CHF 1.9 Millionen im 
Jahr (Beilage 2). Dieser Betrag umfasst hauptsächlich die Lohnkosten für die drei ab den ersten Studien 
anzustellenden Ingenieure, die Kosten für den Unterhalt und den Ersatz des Materials (inklusive Verträge 
mit den Lieferanten), die Gebühren und Betriebskosten sowie die allgemeinen Kosten. 
 
Zur Anpassung dieses Betrages ist mit dem Lieferanten später ein Vertrag sowie eine mögliche 
Beteiligung des GWK zu vereinbaren. 

 
 
 
6. SCHLUSSFOLGERUNG 
 

Trotz den Vorteilen dieses neuen Funksystems sind wir uns der erheblichen Kosten bewusst. Es ist 
jedoch für den Kanton Wallis absolut notwendig, in das gesamtschweizerische Sicherheitsfunknetz 
POLYCOM eingegliedert zu werden. 
 
Dies ermöglicht uns, die vielen veralteten Systeme, welche zurzeit von den kantonalen Instanzen benutzt 
werden, zu ersetzen und in den Genuss einer wichtigen Partnerschaft des Bundes zu kommen. 

Seite 9 von 10 / 10.10.2007



Seite 10 von 10 / 10.10.2007

 
Die Realisierung eines gemeinsamen Netzes verbessert die Zusammenarbeit der verschiednen Partner 
von POLYCOM VS im Ereignisfall. Die Eingliederung in das gesamtschweizerische Netz gewährleistet 
die Kompatibilität zwischen den verschiedenen nationalen Sicherheits- und Rettungsorganisationen, was 
dazu beiträgt, die Ressourcen der Kantone und des Bundes bei Grossereignissen besser einzusetzen. 
 
Aufgrund der obigen Ausführungen bitten wir den Grossen Rat, den Beschlussentwurf betreffend die 
Finanzierung und Umsetzung des POLYCOM-Funknetzes Wallis 2007 bis 2013 zu genehmigen. 
 
 
 
Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, unserer 
vorzüglichen Hochachtung und empfehlen Sie, samt uns, dem Machtschutz Gottes. 
 
 
Sitten, den 10. Oktober 2007 
 
 
 

Der Präsident des Staatsrates: Jean-Jacques Rey-Bellet 
Der Staatskanzler: Henri v. Roten 

 
 
 
 
 
Beilagen: 
- Beilage 1: Leasing durch Swisscom Broadcast 
- Beilage 2: Berechnung der Betriebskosten 
- Beilage 3: Offerte von Siemens  


